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Das Erscheinen des kirchlichen GesetzbuchesCodex Iuris ( anonic: Codex des kanonischen

Rechtes. Lateinisch-deutsche Ausgabe, herausgege- stellte die Seelsorger ın den Ptarren VOT die Aufgabe,
ben 1mM Auftrag der Deutschen, der Berliner, der sich möglichst rasch mit den Bestimmungen
Österreichischen und der Schweizer Bischofskonfe- tür die seelsorgliche Praxis und für die Amtsführung
TrTenz SOWIe der Bischöfe VO Bozen-Brixen. Luxem- vertraut machen. Hans Paarhammer, Professor

fürKirchenrecht der Theaol. Fakultät der Universi-burg, Lüttich, Metz un! Straßburg. Deutsche ber- tat Salzburg, und Gerhard Fahrnbergzger, Professorsetzung VO Winfried Aymans Geleitwort VO  >; für Kirchenrecht der Theol Hochschule Pöl-Joseph Kardinal Höftner. Butzon un Bercker,
Kevelaer, Auflage 1984 Ln 36,— ten, haben einer Anregung der Österr. Bischofskon-

ferenz Folge geleistet un die Aufgabe übernommen,Fs annn nicht der Sinn dieser Anzeige se1in, ZU ‚.Co- eine Handreichung erstellen, die auf die Bedürtf-dex‘’ als solchem Stellung nehmen. Das Aufzeigen nısse der Pfarrer Un!| ihrer Helfer, Priester wıe Laien,
VO:!  - Anlage un Gestaltung wird INa uch dem ausgerichtet ıst un| die wichtigsten kirchenrechtli-Nichttftachmann zubilligen.
Kurzach dem Erscheinen der und rasch vergriffe-

chen Bestimmungen zusammenta(lt. VE wollten
nicht Aur einen Überblick ber materiellrechtliche

nen Auflage liegt HNUuNn  : eine Neuausgabe VOT. Für sie Inhalte der Gesetzgebung ın notwendiger Ge-wurde die deutsche bersetzung nochmals überar- rafftheit vorlegen, sondern azu uch einen Einblickbeitet Uun! der lateinische ext typographisch besser ıIn das geistige Konzept des Codex gewähren.gestaltet. Die wertvollste Bereicherung stellt das e1N-
gehende deutsche Sachverzeichnis dar. s War eine

Hans Paarhammer bietet als Einleitung eine Darle-
glückliche Idee, diesen Index uch als Sonderdruck ZUuUNg ber das CUueEe Kirchenrecht auf der Grundlage

des I1 Vatikanums:; Im Abschnitt „Pfarrgemeinde 1Imherauszubringen (kart., 9,80), daß uch die Kirchenrecht“ zeichnet sodann das Bild VvVonBezieher der Auflage ın den Vorteil dieses Regi- Pfarrei (in Österreich Hi die Bezeichnung Pfarre'  (asters, durch das der Codex erst wirklich ür den tägli- ohl mehr 1m Gebrauch) un! Pfarrer 1Im CC“hen Gebrauch erschlossen ist, kommen können.
Neu aufgenommen wurden uch die Apostolische

ın seinen wichtigsten Sparten. er Abschnitt ber
die Verkündigung des Wortes un! die Feier der Sa-Konstitution Zur Durchführung Von Kanonisations- kramente hat Gerhard Fahrnberger ZU Verfasser.vertahren und das Motu Propio ber die authenti- Diese Handreichung hat sich 1n der Praxis schon be-sche Interpretation des CS währt, S1E ist ın der and vieler Pfarrer und ihrerDas Buch dart ın keiner Pfarrkanzlei fehlen, ber

uch alle Absolventen der Theologiesollten In ihre Mitarbeiter; SI ıst vorwiegend für österreichische
Handbibliothe aufnehmen. Bedürfnisse abgefaßt un! berücksichtigt daher nicht

die partikularrechtlichen Bestimmungen, die ın1nNz Rudolf Zinnhobler Deutschland ıIn Geltung stehen: treffen für
Deutschland die Auskünfte ber Pfarrgemeinderat
und Vermögensverwaltung nicht Inzwischen hatSCHWENDENWEIN HU Beiträge ZUT Erneue-

FuUuNnNs des Kirchenrechts. (Kechtsfragen ın Kirche un uch die Österr . Bischofskonferenz och einige De-
Staat, Band I1) Selbstverlag, Graz 1984 krete erlassen, etwa ber die kirchlichen Benefizien,

ber die Rechtspersönlichkeit VO  J kirchlichen kin-Der Ordinarius für Kirchenrecht der TIheol Fa- richtungen 1m Bereich der Pfarre: SIE können ın eiınerkultät Graz hat die erste Gesamtdarstellung berden Auflage ZUSammen mıt der Berichtigung e1-Codex unter dem Titel „Das CUuU«rC Kirchen-
recht“ 1983 herausgebracht. Zur Codex-Reform hat niger irrıger Aussagen (5 ist des das

Lebensjahr einzusetzen; 160 sind die angeführtenaußerdem ın vielen Referaten Vorträgen un Beispiele nicht zutreffend) Aufnahme tinden.schriftlichen Beiträgen ın verschiedenen Zeitschritf- Summa ist 1ese Handreichung allenten uch des Auslandes Stellung VO Nutzen, die ın der Pfarrseelsorge mıiıt TätigkeitenHier wird eineAuswahl derauf die Kodifizierungsar- kirchenrechtlicher Art [un haben kin ausführli-beiten und auf den Codex bezogenen Autfsätze ches Sachregister, das die informierende Darstellung
meinen
wiederge eben. Die Themen bewegen sich VO:|  - allge- gut abrundet, erleichtert die Arbeit. Den Vertassernberlegungen wıe „Rechtsentwicklung Im Uun! dem Verlag gebührt für dieses hilfreiche kleineKirchenrecht“ „Dynamik un Stabilität“ bis Werk aufrichtiger ankpastoralen Studien wıe 'as EUE Eherecht un 1NZz Peter (Gradauerseine pastoralen Auswirkungen“, „Rechte Uun! Pflich-
ten der Kleriker“, „Der ständige Diakon“; aktuell Im
Gespräch ıst ferner das Thema „Rechte un Pflich- ZAPP HELMUT, Kanonisches Fherecht.
ten Katalog der Menschen- und Christenrechte Im Rombach, Freiburg 1983 art 28,—.

Kirchenrechtscodex“.
Zu den aNnzeZORECNEN Problemen ird eine klare un Es liegt damit die MNeu bearbeitete Auflage des VO|  —_

zuverlässige Antwort gegeben. Ulrich Mosiek 71978) begründeten FEherechtslehr-
Linz Peter (Gsradauer buches VOT; die etzten Auflagen wurden schon VO

Zapp mitbetreut. Die bisher schon gebotenen und
geschätzten Vorzüge bestimmen uch diese Ausga-

PAARHAMMER ANS FAGER- be große Klarheit des Stils un!: der Gedankenfüh-
ARD, Pfarrei und Pfarrer Im CTE Rechtli- rung, Ausführlichkeit ın der Darlegung VOonNn Begrif-
che UOrdnung der Seelsorge, der Verkündigung des fen und Materien, nottut, dabei ber doch
Wortes Gottes und der Feier der Sakramente ın der ımmer gute Lesbarkeit. Wie VO  3 trüher schon HC
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Codex Iuris Canonici. Codex des kanonischen 
Rechtes. Lateinisch-deutsche Ausgabe, herausgege­
ben im Auftrag der Deutschen, der Berliner, der 
Österreichischen und der Schweizer Bischofskonfe­
renz sowie der Bischöfe von Bozen-Brixen. Luxem­
burg, Lüttich, Metz und Straßburg. Deutsche Über­
setzung von Winfried Aymans u. a. Geleitwort von 
Joseph Kardinal Höffner. (935 .) Butzon und Bercker, 
Kevelaer, 2. Auflage 1984. Ln. DM 36,- . 

Es kann nicht der Sinn dieser Anzeige sein, zum .Co­
dex· als solchem Stellung zu nehmen. Das Aufzeigen 
von Anlage und Gestaltung wird man auch dem 
Nichtfachmann zubilligen. 
Kurz nach dem Erscheinen der 1. und rasch vergriffe­
nen Auflage liegt nun eine Neuausgabe vor. Für sie 
wurde die deutsche Übersetzung nochmals überar­
beitet und der lateinische Text typographisch besser 
gestaltet. Die wertvollste Bereicherung stellt das ein­
gehende deutsche Sachverzeichnis dar. Es war eine 
glückliche Idee, diesen Index auch als Sonderdruck 
herauszubringen (kart., DM 9.80), so daß auch die 
Bezieher der 1. Auflage in den Vorteil dieses Regi­
sters, durch das der Codex erst wirklich für den tägli­
chen Gebrauch erschlossen ist, kommen können. 
Neu aufgenommen wurden auch die Apostolische 
Konstitution zur Durchführung von Kanonisations­
verfahren und das Motu Propio über die authenti­
sche Interpreta tion des CIC. 
Das Buch darf in keiner Pfarrkanzlei feh len, aber 
auch alle Absolventen der Theologie sollten es in ihre 
Handbibliothek aufnehmen. 
Linz Rudolf Zinnhobler 

SCHWENDENWEIN HUGO, Beiträge zur Erneue­
rung des Kirchenrechts. (Rechtsfragen in Kirche und 
Staat, Band II). (125.) Selbstverlag, Graz 1984. 

Der Ordinarius für Kirchenrecht an der Theol. Fa­
kultät Graz hat die erste Gesamtdarstellung über den 
neuen Codex unter dem Titel . Das neue Kirchen­
recht" 1983 herausgebracht. Zur Codex-Reform hat 
er außerdem in vielen Referaten Vorträgen und 
schriftlichen Beiträgen in verschiedenen Zeitschrif­
ten - auch des Auslandes - Stellung genommen. 
Hier wird eine Auswahl der auf die Kodifizierungsar­
beiten und auf den neuen Codex bezogenen Aufsätze 
wiederge_geben. Die Themen bewegen sie~ von all~e­
meinen Uberlegungen wie .Rechtsentwicklung 1m 
neuen Kirchenrecht", . Dynamik und Stabilität", bis 
zu pastoralen Studien wie .Das neue Eherecht und 
seine pastoralen Auswirkungen·, . Rechte und Pflich­
ten der Kleriker·, .Der ständige Diakon"; aktuell im 
Gespräch ist ferner das T hema . Rechte und Pflich­
ten. Katalog der Menschen- und Christenrechte im 
neuen Kirchenrechtscodex·. 
Zu den angezogenen Problemen wird eine klare und 
zuverlässige Antwort gegeben. 
Linz Peter Grada11er 

PAARHAMMER HANS / FAHRNBERGER GER­
HARD, Pfarrei und Pfarrer im neuen C/C. Rechtli­
che Ordnung der Seelsorge, der Verkündigung des 
Wortes Gottes und der Feier der Sakramente in der 
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Christengemeinde. (187.) Herold, Wien 1983. 
Brosch. S 110,-. 

Das Erscheinen des neuen kirchlichen Gesetzbuches 
stellte die Seelsorger in den Pfarren vor die Aufgabe, 
sich möglichst rasch mit den neuen Bestimmungen 
für die seelsorgliche Praxis und für die Amtsführung 
vertraut zu machen. Hans Paarhammer, Professor 
für Kirchenrecht an der Theo!. Fakultät der Universi­
tät Salzburg, und Gerhard Fahrnberger, Professor 
für Kirchenrecht an der Theol. Hochschule St. Pöl­
ten, haben einer Anregung der Österr. Bischofskon­
ferenz Folge geleistet und die Aufgabe übernommen, 
eine Handreichung zu erstellen, die auf die Bedürf­
nisse der Pfarrer und ihrer Helfer, Priester wie Laien, 
ausgerichtet ist und die wichtigsten kirchenrechtli­
chen Bestimmul)gen zusammenfaßt. Vf. wollten 
nicht nur einen Uberblick über materiellrechtliche 
Inhalte der neuen Gesetzgebung in notwendiger Ge­
rafftheit vorlegen, sondern dazu auch einen Einblick 
in das geistige Konzept des neuen Codex gewähren . 
Hans Paarhammer bietet a ls Einleitung eine Darle­
gung über das neue Kirchenrecht auf der Grundlage 
des II. Vatikanums; im Abschnitt .Pfarrgemeinde im 
neuen Kirchenrecht' zeichnet er sodann das Bild von 
. Pfarrei (in Österreich ist d ie Bezeichnung . Pfarre• 
wohl mehr im Gebrauch) und Pfarrer im neuen CIC' 
in seinen wichtigsten Sparten. Der 2. Abschnitt über 
die Verkündigung des Wortes und die Feier der Sa­
kramente hat Gerhard Fahrnberger zum Verfasser. 
Diese Handreichung hat sich in der Praxis schon be­
währt, sie ist in der Hand vieler Pfarrer und ihrer 
Mitarbeiter; sie ist vorwiegend für österreichische 
Bedürfnisse abgefaßt und berücksichtigt daher nicht 
die partikularrechtlichen Bestimmungen, die z. B. in 
Deutschland in Geltung stehen; so treffen für 
Deutschland die Auskünfte über Pfarrgemeinderat 
und Vermögensverwaltung nicht zu. Inzwischen hat 
auch die Österr. Bischofskonferenz noch einige De­
krete erlassen, etwa über die kirchlichen Benefizien, 
über die Rechtspersönlichkeit von kirchlichen Ein­
richtungen im Bereich der Pfarre; sie können in einer 
neuen Auflage - zusammen mit der Berichtigung ei­
niger irriger Aussagen (S. 92 ist statt des 13. das 14. 
Lebensjahr einzusetzen; S. 160 sind die angeführten 
Beispiele nicht zutreffend) - Aufnahme finden. 
Summa summarum ist diese Handreichung allen 
von Nutzen, die in der Pfarrseelsorge mit Tätigkeiten 
kirchenrechtlicher Art zu tun haben. Ein ausführli­
ches Sachregister, das die informierende Darstellung 
gut abrundet, erleichtert die Arbeit. Den Verfassern 
und dem Verlag gebührt für dieses hilfreiche kleine 
Werk aufrichtiger Dank. 
Linz Peter Gradauer 

ZAPP HELMUT, Kanonisches Eherecht. (288.J 
Rombach, Freiburg 1983. Karl. DM 28,-. 

Es liegt damit die 6. neu bearbeitete Auflage des von 
Ulrich Mosiek (tl978) begründeten Eherechtslehr­
buches vor; die letzten Auflagen wurden schon von 
Zapp mitbetreut. Die bisher schon gebotenen und 
geschätzten Vorzüge bestimmen auch diese Aus~a­
be: große Klarheit des Stils und der Gedankenfü~­
rung, Ausführlichkeit in der Darlegung von Begrif­
fen und Materien, wo es nottut, dabei aber doch 
immer gute Lesbarkeit. Wie von früher schon ge-


